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Erbrecht wird an veränderte Lebensrealitäten angepasst 
 
Am 1. Januar 2023 tritt das revidierte Erbrecht in Kraft. Die Neuerungen sind eine 
Reaktion auf veränderte Lebensrealitäten. Die Entscheid-Autonomie des Erblassers 
oder der Erblasserin wird gestärkt. 
 
Das heutige Erbrecht ist nicht mehr zeitgemäss und wird den veränderten Lebensrealitä-
ten nicht gerecht. Das ändert sich mit dem revidierten Gesetzestext, der auf den 1. Januar 
2023 in Kraft tritt. Die Revision stärkt die Entscheid-Autonomie des Erblassers bzw. der 
Erblasserin. Zudem trägt sie dem Umstand Rechnung, dass eine Erbschaft nicht mehr zur 
Sicherung der Existenz dient, sondern zur Sicherung des Lebensstandards, zur Deckung 
zusätzlicher Auslagen oder nur noch zur Vermögensbildung. 
 
Veränderte Pflichteile 
Eine Neuerung betrifft die Pflichtteile. So werden jene der Eltern abgeschafft und jene der 
Nachkommen von ¾ auf ½ des gesetzlichen Erbanspruches reduziert. Der Pflichtteil des 
überlebenden Ehegatten/eingetragenen Partners bzw. der überlebenden Ehegattin/einge-
tragenen Partnerin von ½ bleibt gleich. Bei einem hängigen Scheidungsverfahren oder ei-
nem hängigen Verfahren zur Auflösung der eingetragenen Partnerschaft entfällt der Pflicht-
teil des überlebenden Ehegatten/Partners bzw. der überlebenden Ehegattin/Partnerin unter 
bestimmten Voraussetzungen. Neuerungen gibt es ferner bei der Nutzniessung, der Vor-
schlagszuweisung, der Selbstvorsorge sowie der Herabsetzung. 
 
Weiterhin keine Ansprüche nach Scheidung 
Unverändert bleiben hingegen die gesetzlichen Erbteile. Zudem hat die Konkubinatspart-
nerin bzw. der Konkubinatspartner weiterhin kein Erbrecht und keinen Pflichtteilsschutz. 
Nach wie vor bestehen nach Rechtskraft eines Scheidungsurteils keine erbrechtlichen An-
sprüche zwischen den Geschiedenen. Keine Auswirkung hat die Revision des Erbrechts 
auf die zweite Säule. 
 
Eine umfassendere Übersicht zu den Änderungen gibt ein von der Abteilung Gemeinden 
verfasstes Merkblatt. Die Gemeinden wurden bereits informiert und haben das Dokument 
erhalten. David Koller 


